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Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines Bundesge

setzes, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert 

werden soll und zum Entwurf einer Verordnung des Bundesministers 

für Arbeit und Soziales, mit der Befreiungsscheininhaber zum 

Bezug der Notstandshilfe zugelassen werden, wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Die vorgesehenen Leistungsverbesserungen werden im Jahr 1990 zu 

einem beträchtlichen finanziellen Mehraufwand füh~en (ca. 590 

Mio.S). Die NÖ Landesregierung hat nur dann keine Einwände gegen 

die vorliegenden Entwürfe, wenn die vorgesehenen Mehrausgaben 

tatsächlich aus den zweckgebundenen Einnahmen zur Arbeitslosen

versicherung mittelfristig gedeckt werden können, ohne daß es 

also zu einem Abgang oder zu einer Beitragserhöhung kommen wird. 

Die NÖ Landesregierung geht auch davon aus, daß die aufgrund der 

geplanten Verordnung entstehenden Mehrkosten aus den 

zweckgebundenen Einnahmen gedeckt werden können. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Lud w i 9 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

~~ 
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